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Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang [Studiengang]an der Fakultät für Informatik der Ruhr-Universität Bochumvom (Datum der Ausfertigung durch den Rektor)
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16.09.2014 (GV.NRW S. 547), zuletzt geändert durchArtikel 10 des Gesetzes zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf dieAuswirkungen einer Pandemie vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), hat die Ruhr-Universität Bochum folgende Prüfungsordnung erlassen:
Inhaltsübersicht

I. Allgemeines
§ 1 Geltungsbereich und Ziel des Studiums§ 2 Akademischer Grad§ 3 Zulassung zum Studium§ 4 Regelstudienzeit, Studienumfang, Lehrveranstaltungsformen, Anwesenheitspflicht,Leistungspunkte (LP) und Fachberatung§ 5 Auslandsstudium und Praktikum§ 6 Prüfungen, Prüfungsleistungen und Prüfungsformen§ 7 Zusätzliche Prüfungen§ 8 Anmeldung und Zugang zu Modulen und Modulprüfungen§ 9 Bewertung von Modulen und Bildung der Noten§ 10 Bestehen und Wiederholung von Modulprüfungen§ 11 Studienfortschrittskontrolle§ 12 Nachteilsausgleich und gesetzliche Schutzfristen§ 13 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß§ 14 Anrechnung und Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen undPrüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester§ 15 Prüfungsausschuss§ 16 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer

II. Bachelorprüfung und Bachelorarbeit
§ 17 Art und Umfang der Bachelorprüfung§ 18 Zulassung zur Abschlussarbeit§ 19 Bachelorarbeit§ 20 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit§ 21 Wiederholung der Bachelorarbeit und des Kolloquiums§ 22 Bestehen der Bachelorprüfung

III. Schlussbestimmungen
§ 23 Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement und Bescheinigungen§ 24 Ungültigkeit der Bachelorprüfung, Aberkennung des akademischen Grades§ 25 Einsicht in die Prüfungsakten§ 26 Übergangsbestimmungen§ 27 Inkrafttreten und Veröffentlichung
Anlage 1: Studienplan



2

I. Allgemeines
§ 1 Geltungsbereich und Ziel des Studiums

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang [Studiengang].
(2) Der Bachelor-Studiengang [Studiengang] ist konsekutiv ausgerichtet und bereitet aufein Masterstudium in [Studiengang] vor. Die bestandene Bachelorprüfung ist der ersteAbschluss eines wissenschaftlich ausgerichteten Studiums der [Studiengang]. DasStudium soll die Studierenden auf eine berufliche Tätigkeit in Industrie, Wirtschaft,Verwaltung, Forschung und Lehre vorbereiten.
(3) TODO: Hier erfolgt die Abgrenzung von den anderen Studiengängen.
(4) Die Lehrveranstaltungen des Bachelor-Studiengangs werden in deutscher oder inenglischer Sprache abgehalten. Dadurch werden die Sprachkompetenzen derStudierenden von Anfang an ausgebaut und die Absolventinnen und Absolventenwerden auf eine Tätigkeit im internationalen akademischen Bereich und in der globalenIndustrie vorbereitet. Zudem wird der internationale Austausch im akademischenBereich gefördert.

§ 2 Akademischer Grad
Bei erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums verleiht die Fakultät für Informatik denakademischen Grad “Bachelor of Science” (B. Sc.). Die Absolventinnen und Absolventen sindberechtigt, die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ bzw. „Ingenieurin“ zu führen.

§ 3 Zulassung zum Studium
(1) Zum Bachelorstudiengang [Studiengang] kann nur zugelassen werden, wer dieallgemeine Hochschulreife bzw. die einschlägige fachgebundene Hochschulreife odereine durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertiganerkannte Vorbildung oder vergleichbare Schulabschlüsse im Ausland nachweist.
(2) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die Ihre Studienqualifikation nicht an einerdeutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen die erforderlichen Kenntnisseder deutschen Sprache nachweisen.
(3) Weitere Zugangsvoraussetzung ist der Nachweis englischer Sprachkenntnisse auf derNiveaustufe von mindestens B2 GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen).Der Nachweis kann durch das Abiturzeugnis (D), durch die Vorlage des UNIcert® II-Zertifikats oder durch folgende internationale Prüfungen bzw. dort erreichte Punktwerteerbracht werden: IELTS (academic) 6,0 und mehr, TOEFL IBT 85 und mehr, PTEacademic 55 und mehr sowie FCE (First Certificate in English) , CAE (Certificate inAdvanced English) oder LPE (Certificate of Proficiency in English). Auf Antrag kann derPrüfungsausschuss einen alternativen vergleichbaren Sprachnachweis zulassen.
(4) Zum Bachelorstudiengang kann nicht zugelassen werden, wer einenBachelorstudiengang im Fach Informatik, Angewandte Informatik, IT-Sicherheit odereinen verwandten oder vergleichbaren Studiengang an einer wissenschaftlichenHochschule bestanden oder endgültig nicht bestanden hat.
(5) Studienbeginn ist das Wintersemester. Studienortswechslerinnen undStudienortswechsler oder Studienfachwechslerinnen und Studienfachwechsler könnenbei Einstufung in ein höheres Fachsemester das Studium auch in einemSommersemester aufnehmen. Eine Beratung durch die Studienfachberatung ist indiesem Fall obligatorisch.
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(6) Die Feststellung, ob die Zugangsvoraussetzungen gemäß Absatz 1 bis 5 erfüllt sind,trifft der Prüfungsausschuss.
§ 4 Regelstudienzeit, Studienumfang, Lehrveranstaltungsformen, Anwesenheitspflicht,Leistungspunkte (LP) und Fachberatung
(1) Die generelle Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Bachelorarbeit6 Semester. Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden.
(2) Das Studium besteht aus Modulen im Umfang von TODO LP gemäß der Anlage 1 undbesteht aus

- Pflichtmodulen im Umfang von TODO LP,
- Wahlpflicht- und Vertiefungsmodulen im Gesamtumfang von zusammen TODOLP,
- Praktischen Fächern im Umfang von TODO LP,
- Nicht-technischen Wahlmodulen im Umfang von TODO LP,

sowie der Abschlussarbeit im Umfang von 15 LP.
(3) Ein Modul ist eine inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheit, die durchdas Bestehen der zugehörigen Modulprüfung erfolgreich abgeschlossen wird. Inbesonderen Ausnahmefällen kann die Modulprüfung geteilt werden. Ein Modul sollte inder Regel über ein, maximal über zwei Semester reichen. Die einzelnen Modulebeinhalten die Vermittlung bzw. Erarbeitung eines Stoffgebietes und der entsprechendenKompetenzen. Alle Module sind dem anliegenden Studienplan und demModulhandbuchin der jeweils aktuellen Fassung zu entnehmen.
(4) Die in den einzelnen Modulen erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen werdengemäß § 9 bewertet.
(5) LP entsprechen den Credits des „European Credit Transfer and AccumulationSystem“ (ECTS). Die Anzahl der durch ein Modul zu erwerbenden LP ergibt sich ausdem studentischen Arbeitsaufwand (Workload), der sich aus dem Zeitaufwand derStudierenden für die Studien- und Prüfungsleistungen, einschließlich der Vorbereitungund Nacharbeit (Selbststudium) und der Ablegung der Prüfungen ergibt. Ein LPentspricht dem geschätzten Arbeitsaufwand von etwa 30 Zeitstunden. Ein Semesterumfasst L0 LP, der Bachelorstudiengang umfasst daher insgesamt 180 LP.
(6) Folgende Typen von Lehrveranstaltungen werden im Rahmen des modularisiertenLehrangebots angeboten:- Vorlesungen- Übungen- Seminare- Kolloquien- Tutorien- Praktika- Projektarbeiten
(7) In Vorlesungen werden die Gegenstände des Faches exemplarisch und systematischdargestellt. Sie bieten eine Übersicht über Problemzusammenhänge.
(8) Übungen dienen der Vertiefung von Fachkenntnissen und dem Erwerb fachspezifischerFertigkeiten und Fähigkeiten anhand exemplarischer Themen.
(9) Seminare dienen der wissenschaftlichen Vertiefung und können zu beliebigen Themendes Fachgebiets angeboten werden. In ihnen wird das wissenschaftliche Arbeiteninnerhalb des thematischen Schwerpunkts des Seminars vermittelt. Dazu gehörenLiteraturarbeit, die Ausarbeitung und das Halten eines Vortrags, sowie die Diskussion
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der Themen. Seminare zeichnen sich durch eine hohe Interaktivität zwischen Lehrendenund Studierenden aus.
(10) Kolloquien dienen der vertiefenden Diskussion ausgewählter wissenschaftlicherFragestellungen.
(11) Tutorien werden von qualifizierten Studierenden unter Verantwortung einer bzw. einesLehrenden durchgeführt; sie dienen der gemeinsamen Einübung kooperativer Lern- undArbeitsformen in studentischen Kleingruppen sowie der Vertiefung vonFachkenntnissen. Für die Tutorinnen und Tutoren bietet diese Tätigkeit zugleich ein'hochschuldidaktisches Praktikum', in dem sie ihre Fähigkeit zur Wahrnehmung undSteuerung von Gruppenkommunikationsprozessen reflektieren und entwickeln und aufdiese Weise in ihrem Studium beruflich relevante Fähigkeiten der Vermittlung erwerbenkönnen.
(12) In einem Praktikum werden fachliche Kenntnisse durch intensive Bearbeitungpraktischer Aufgabenstellungen vertieft.
(13) Projektarbeiten schulen die Selbstständigkeit, Teamarbeit und die Fähigkeit zurProjektorganisation bei der Bearbeitung einer gegebenen, meist praktischen,Aufgabenstellung. Zusätzlich werden fachspezifische Fertigkeiten vertieft.
(14) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehenwerden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreichtwerden kann. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für Seminare undPraktika. Die Anwesenheitspflicht ist in der Modulbeschreibung im Modulhandbuchauszuweisen.
(15) Der Studienplan gibt eine Empfehlung für das Semester, in dem ein konkretes Modulabsolviert werden sollte. Für die Integration eines Auslandssemesters ins Studium kannes sinnvoll sein, von dieser Reihenfolge abzuweichen. Die Studienfachberatungunterstützt Studierende bei der Planung des individuellen Studienverlaufs.

§ 5 Auslandsstudium und Praktikum
(1) Im Rahmen des Studiums ist es möglich, ein Semester oder ein Studienjahr an einerausländischen Hochschule zu verbringen. Hierfür sind in der Regel das vierte, das fünfteoder das sechste Semester am besten geeignet. Bei der Planung desAuslandsaufenthalts und des individuellen Studienverlaufs werden die Studierendendurch die Studienfachberatung unterstützt.
(2) Die Wahl des Studienorts für das Auslandssemester ist der bzw. dem Studierendenfreigestellt. Vor dem Beginn des Auslandssemesters ist ein Learning Agreement zuvereinbaren, das beim Prüfungsausschuss hinterlegt wird.
(3) [TODO: Die folgenden Absätze streichen, falls der Studiengang kein Industriepraktikumvorsieht, also in der AI] Im Rahmen des Studiums sind Praxisanteile im Umfang vonTODO LP verpflichtend. Dies entspricht TODO Arbeitsstunden, die in Vollzeit (TODOMonate) oder Teilzeit geleistet werden können. In diesem Berufspraktikum wird der imStudium erlernte Stoff praktisch angewendet. Daher soll das Praktikum frühestens imvierten Fachsemester durchgeführt werden. Es soll der/dem Studierenden neben demErwerb berufspraktischer Kenntnisse auch Einblicke in betriebliche Arbeitsweisen undSozialstrukturen ermöglichen. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage eines Berichtssowie eines Arbeitszeugnisses, aus dem die Einsatzgebiete und die Dauer desPraktikums hervorgehen.
(4) Die Wahl der Praktikumsstelle ist der bzw. dem Studierenden freigestellt. Der Ort unddie Tätigkeit sind mit dem bzw. der für den Studiengang bestelltenPraktikumsbeauftragten abzustimmen. Es besteht die Möglichkeit, ein
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Auslandspraktikum zu absolvieren.
(5) Alternativ kann auf einen begründeten Antrag an den Prüfungsausschuss ein an derFakultät für Informatik erfolgreich abgeschlossenes Software-Projekt als praktischeAusbildung anerkannt werden.
(6) Näheres zum Berufspraktikum regeln die "Richtlinien für die Absolvierung derpraktischen Ausbildung im Studiengang [Studiengang]". TODO: Diese Richtlinien soformulieren, dass sie für alle Studiengänge passen.

§ 6 Prüfungen, Prüfungsleistungen und Prüfungsformen
(1) Prüfungsleistungen bestehen aus studienbegleitenden, benoteten oder unbenotetenModulprüfungen gemäß Studienplan, der als Anlage 1 der Prüfungsordnung beigefügtist, sowie der benoteten schriftlichen Bachelorarbeit mit Kolloquium. Diese solleninnerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden können. Zur Ablegung einerPrüfung müssen die Studierenden eingeschrieben sein.
(2) Prüfungsleistungen können in Form einer Klausur (auch in elektronischer Form), einermündlichen Prüfung, eines Seminarbeitrags, eines Referates oder Präsentation, einerHausarbeit, einer Projektarbeit, einer praktischen Prüfung, eines Praktikumsberichtsoder eines Kolloquiumsvortrags erbracht werden. Die endgültige Form derPrüfungsleistung im Fall von alternativen Möglichkeiten und die zugelassenen Hilfsmittelwerden zu Beginn des Semesters, in dem das Modul stattfindet, bekannt gegeben. DasErbringen der Prüfungsleistungen kann im Einzelfall von vorab zu erbringendenStudienleistungen abhängig sein. Zu erbringende Studienleistungen sind imModulhandbuch in der jeweils aktuellen Fassung ausgewiesen.
(3) In einer Klausur soll der Nachweis erbracht werden, dass in einer begrenzten Zeit undmit begrenzten Hilfsmitteln Aufgabenstellungen aus dem Bereich derLehrveranstaltungen des Moduls sachgemäß bearbeitet und geeignete Lösungswegegefunden werden können. Klausuren können in elektronischer Form und inelektronischer Kommunikation abgelegt werden. Die Dauer einer Klausurarbeit erfolgtnach fachinhaltlichen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der für das Modulvorgesehen LP. Sie wird durch die Prüferin oder den Prüfer festgelegt und beträgtzwischen einer und vier Zeitstunden. Die Dauer des Bewertungsverfahrens darf sechsWochen nicht überschreiten. Im Rahmen von Klausuren können auch Multiple ChoiceAufgaben gestellt werden. Multiple Choice (Mehrfachauswahl) ist ein in Prüfungenverwendetes Format, bei dem zu einer Frage mehrere vorformulierte Antworten zurAuswahl stehen. Der Anteil dieser Aufgaben darf 50 Prozent der erforderlichenPrüfungsleistung nicht übersteigen. Die Bewertungskriterien müssen auf demKlausurbogen sowie 14 Tage vor der Prüfung bekannt gegeben werden.
(4) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dasssie bzw. er über ausreichendes Wissen im Prüfungsgebiet verfügt, Zusammenhängeerkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag.Mündliche Prüfungen werden in der Regel von mindestens zwei Prüferinnen oderPrüfern bzw. einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigenBeisitzerin oder Beisitzer abgenommen. Mündliche Prüfungen werden alsGruppenprüfungen oder als Einzelprüfungen abgelegt. Die mündliche Prüfung soll jeKandidatin und je Kandidat 15 bis höchstens 45 Minuten dauern. Sie kann inelektronischer Kommunikation abgelegt werden. Die wesentlichen Gegenstände undErgebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Vor der Festsetzung derNote beraten die Prüferinnen und Prüfer über die Note. Die oder der Beisitzende ist vorder Notenfestsetzung anzuhören. Die Note der Prüfung ist der Kandidatin oder demKandidaten nach der Prüfung unmittelbar bekannt zu geben und inhaltlich zu begründen.Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung
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unterziehen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse alsZuhörerinnen bzw. Zuhörer zugelassen werden, sofern die Kandidatin bzw. der Kandidatnicht widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabedes Prüfungsergebnisses.
(5) Seminarbeiträge sind Leistungen, die zu einem vorgegebenen Rahmenthema voneinem Teilnehmer bzw. einer Teilnehmerin in Form eines Vortrages und ggf. einererläuterten grafischen Präsentation vor dem Teilnehmerkreis des Seminars erbrachtund von dem Seminarleiter bzw. der Seminarleiterin bewertet werden. Ggf. kann eineergänzende schriftliche Ausarbeitung vorgesehen werden. Die Festlegung des Umfangserfolgt nach fachinhaltlichen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der für das Modulvorgesehen LP. Die Prüfungsleistung ist erbracht, wenn der bzw. die Studierende deneigenen Vortrag ggf. in elektronischer Kommunikation erfolgreich gehalten und an derzuvor festgelegten Anzahl von Einzelterminen zur Diskussion der Seminarbeiträgeteilgenommen hat. Die Prüfungsleistung ist nicht bestanden, wenn die bzw. derStudierende den Vortrag nicht gehalten und ggf. die ergänzende schriftlicheAusarbeitung nicht fristgerecht eingereicht und nicht an der zuvor festgelegten Anzahlvon Einzelterminen teilgenommen hat und die Möglichkeit zum Nachholen derversäumten Einzeltermine nicht bzw. nicht erfolgreich genutzt hat.
(6) Im Rahmen einer schriftlichen Hausarbeit wird eine Aufgabenstellung aus dem Bereichder Lehrveranstaltungen des Moduls unter Heranziehung der einschlägigen Literaturund ggf. weiterer geeigneter Hilfsmittel sachgemäß bearbeitet und geeigneten Lösungenzugeführt. Die Hilfsmittel werden zusammen mit der Aufgabenstellung bekannt gegeben.Die Festlesung des Umfangs erfolgt nach fachinhaltlichen Gesichtspunkten unterBerücksichtigung der für das Modul vorgesehen LP.
(7) Eine Projektarbeit stellt die selbstständige Bearbeitung eines gestellten Themas dar.Dabei können auch Gruppenleistungen von dem Leiter bzw. der Leiterin derLehrveranstaltung zugelassen werden, wenn eine individuelle Bewertung des Anteilseines jeden Gruppenmitglieds möglich ist. Die zu erbringende Leistung ist von demLeiter bzw. der Leiterin der Lehrveranstaltung zu Beginn der Lehrveranstaltung zudefinieren und am Ende der Lehrveranstaltung individuell zu bewerten.
(8) Eine praktische Prüfung besteht in der Regel aus einer Reihe von praktischenAufgaben, Versuchen oder Programmieraufgaben mit schriftlichen Ausarbeitungen. DieDurchführung der Aufgaben kann dabei in Gruppen erfolgen. Die Prüfungsleistung isterbracht, wenn der bzw. die Studierende an der zuvor festgelegten Anzahl vonEinzelterminen der betreffenden Lehrveranstaltung erfolgreich teilgenommen hat. Diesist dann gegeben, wenn im Falle eines Praktikums die Durchführung, Protokollierungund Bewertung von Versuchen erfolgt ist. Das Praktikum ist nicht bestanden, wenn derbzw. die Studierende nicht an der zuvor festgelegten Anzahl von Einzelterminenerfolgreich teilgenommen hat und die Möglichkeit zum Nachholen der versäumtenEinzeltermine nicht bzw. nicht erfolgreich genutzt hat.
(9) Kolloquiumsvorträge sind Leistungen, bei denen Studierende die Inhalte und diewichtigsten Ergebnisse einer fachwissenschaftlichen Arbeit (z.B. ihrer Abschlussarbeit)einem Fachpublikum vorstellen. An Kolloquien dürfen Dozierende, Mitarbeiter undStudierende des Studiengangs [Studiengang] teilnehmen.
(10) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalbder Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die Form, in der eineStudienleistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen desModulhandbuchs definiert ist, wird sie von der Lehrenden oder dem Lehrenden jeweilszu Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht.

§ 7 Zusätzliche Prüfungen
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Studierende können sich in zusätzlichen Modulen prüfen lassen. Die Ergebnisse werden beider Berechnung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. Sie werden im Transcript of Records(vgl. § 21) aufgeführt.
§ 8 Anmeldung und Zugang zu Modulen und Modulprüfungen

(1) Zur Teilnahme an einem Modul einschließlich der Modulprüfung darf zugelassenwerden, wer im Studiengang [Studiengang] eingeschrieben ist und denPrüfungsanspruch in dem Studiengang [Studiengang] oder einem als gleichwertiganerkannten Studiengang nicht verloren oder die Prüfung bestanden hat.
(2) Für die Teilnahme an einer Modulprüfung / Modulteilprüfung ist eine Anmeldung derStudierenden erforderlich. Für Lehrveranstaltungen mit semesterbegleitendenPrüfungen endet die Anmeldefrist spätestens 14 Tage nach Beginn der Vorlesungszeit.Bei Lehrveranstaltungen mit Abschlussprüfung oder Praktika und Seminaren, die alsBlock in der vorlesungfreien Zeit stattfinden, endet die Anmeldefrist spätestens 14 Tagevor Vorlesungsende. Die Anmeldung zum Studienprojekt muss nach derProjektzuteilung innerhalb der veröffentlichten Fristen erfolgen. FindenWiederholungsprüfungen im gleichen Semester oder zu Beginn des Folgesemestersstatt, so sind diese bis 14 Tage vor dem Prüfungstermin anzumelden. Die Art der Prüfung(semesterbegleitend, Abschlussprüfung, Blockpraktikum, Blockseminar) wird für jedeLehrveranstaltung im Modulhandbuch festgelegt. Anmeldungen erfolgen in der Regelim System für die Erfassung von Studien- und Prüfungsleistungen der Ruhr-UniversitätBochum innerhalb der Fristen.
(3) Eine Abmeldung von einer Modulprüfung mit Abschlussprüfung kann bis spätestens 10Tagen vor Beginn des Prüfungstermins ohne Angaben von Gründen erfolgen.Blockpraktika und Blockseminare in der vorlesungsfreien Zeit können bis 10 Tage vorVeranstaltungsbeginn abgemeldet werden. Semesterbegleitende Prüfungen können bis10 Tage nach Ende der Anmeldephase für semsterbegleitende Prüfungen abgemeldetwerden. Die Abmeldung erfolgt über das System für die Erfassung von Studien- undPrüfungsleistungen der Ruhr-Universität Bochum.

§ 9 Bewertung von Modulen und Bildung der Noten
(1) Die Noten für die einzelnen Modulprüfungen werden von den jeweiligen Prüfendenfestgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1= sehr gut eine hervorragende Leistung;2= gut eine Leistung, die erheblich über dendurchschnittlichen Anforderungen liegt;3= befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungenentspricht;4= ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch denAnforderungen genügt;5= nichtausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängelden Anforderungen nicht mehr genügt.
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenziertenBewertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabeiausgeschlossen. Nicht benotete Leistungen erhalten die Bewertung „bestanden“ bzw.„nicht bestanden“. Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit einer Note 4,0 oder besser,im Falle einer unbenoteten Prüfungsleistung mit „bestanden“ bewertet wurde.
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(2) Ist eine Prüfungsleistung von mehreren Prüfenden zu bewerten, errechnet sich die Noteaus dem arithmetischen Mittel der einzelnen Prüfungsbewertungen. Weichen dieBewertungen um mindestens 2,0 ab oder lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“, dieandere jedoch „ausreichend“ oder besser, wird vom Prüfungsausschuss ein/e dritte/rPrüfer/in für die Bewertung der Prüfungsleistung bestimmt. Die Note errechnet sich dannaus dem arithmetischen Mittel der drei Prüfungsbewertungen.
§ 10 Bestehen und Wiederholung von Modulprüfungen

(1) Ein Modul ist bestanden, wenn die zugehörige Modulprüfung bestanden ist bzw. imEinzelfall die Teilprüfungen bestanden sind. Bei mündlichen oder schriftlichenModulprüfungen werden zwei Prüfungstermine pro Jahr angeboten. Nicht bestandeneoder als nicht bestanden geltende Modulprüfungen oder Teilprüfungen können zwei malwiederholt werden. Auf Antrag kann ein vierter Prüfungsversuch genehmigt werden.Dies setzt voraus, dass bereits mindestens 90 LP oder 15 LP pro Semester erfolgreichabsolviert wurden und an einem Beratungsgespräch teilgenommen wurde.
(2) Bis zu 3 bereits bestandene Modulprüfungen dürfen nach schriftlicher Anmeldung imPrüfungsamt einmalig verbessert werden. Es zählt der beste Versuch. Diese Regelunggilt nur für Module, die als Abschlussprüfung eine Klausur oder mündliche Prüfungvorsehen.
(3) Eine Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn alle Prüfungsversuche mit „nichtausreichend“ oder „nicht bestanden“ bewertet wurden oder die Kandidatin/der Kandidatzu einer Prüfung nicht mehr zugelassen werden kann. Es erfolgt die Exmatrikulation.
(4) Wiederholungsprüfungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, bei derenendgültigen Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind vonmindestens zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu bewerten. MündlicheWiederholungsprüfungen sind von zwei Prüfern bzw. zwei Prüferinnen oder von einerPrüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder Beisitzersabzunehmen.

§ 11 Studienfortschrittskontrolle
(1) Im Rahmen des Bachelorstudiums sind Mindestleistungen nachzuweisen, welche vomPrüfungsamt kontrolliert werden (Studienfortschrittskontrolle). Eine Studentin bzw. einStudent hat im Rahmen des Bachelorstudiums folgende Leistungen zu erbringen:

- nach dem 2. Semester 10 LP an Pflichtmodulen
- nach dem 4. Semester 40 LP an Pflichtmodulen
- nach dem 6. Semester 70 LP an Pflichtmodulen
- nach dem 8. Semester alle Pflichtmodule.

(2) Wenn eine Studierende bzw. ein Studierender die am Ende eines Kontrollsemesterserwartete Mindestleistung nicht erreicht hat, wird sie bzw. er schriftlich (per E-Mail)darauf hingewiesen, dass das Erreichen des Studienziels gefährdet ist. Gleichzeitig wirdihr bzw. ihm ein Beratungsgespräch angeboten.
(3) Wenn eine Studierende bzw. ein Studierender die am Ende eines Kontrollsemesterserwartete Mindestleistung zum zweiten Mal nicht erreicht hat, verliert sie bzw. er denPrüfungsanspruch. Dies wird der bzw. dem Studierenden durch schriftlichen Bescheiddes Prüfungsausschusses, der mit einer Rechtshilfebelehrung zu versehen ist,mitgeteilt.

In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss die in Absatz (5)genannten Fristen angemessen verlängern. Dies gilt insbesondere
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1. für die Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern im Sinne des § 25 Absatz5 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes um drei Semester pro Kind,
2. für die Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder gewählter Vertreter in Organen derHochschule, der Studierendenschaft, der Fachschaften der Studierendenschaftoder der Studierendenwerke um insgesamt bis zu höchstens vier Semester,
3. für die Wahrnehmung des Amtes der Gleichstellungsbeauftragten um bis zuhöchstens vier Semester,
4. um die Zeit der studienzeitverlängernden Auswirkungen einer Behinderung odereiner schweren Erkrankung und
5. um bis zu drei Semestern für die Zeit, in der Studierende eine Verantwortung fürnahe Angehörige mit Pflege- und Unterstützungsbedarf wahrnehmen.

§ 12 Nachteilsausgleich und gesetzliche Schutzfristen
(1) Die gesetzlichen Mutterschutzregeln und -fristen, die Fristen der Elternzeit und dieAusfallzeiten aufgrund der Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie aufgrund der Pflege der Ehegattin bzw. desEhegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin bzw. des eingetragenen Lebenspartnersoder eines in gerader Linie Verwandten oder im ersten Grad Verschwägerten sind zuberücksichtigen.
(2) Macht die Kandidatin bzw. der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass siebzw. er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oderchronischer Krankheit nicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz oder teilweise in dervorgesehenen Form abzulegen, hat die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschussesder Kandidatin bzw. dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen ineiner anderen Form zu erbringen.

§ 13 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nichtbestanden“ bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu einem Prüfungsterminohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohnetriftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftlichePrüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen demPrüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden.Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten wird die Vorlage eines ärztlichenAttests, spätestens eine Woche nach dem versäumten Prüfungstermin, und inZweifelsfällen die Bescheinigung eines Vertrauensarztes der RUB verlangt. DieKrankheit eines überwiegend allein zu versorgenden Kindes steht der Krankheit derKandidatin oder des Kandidaten gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe fürdas Versäumnis an, wird die betreffende Prüfung nicht auf die maximale Zahl derWiederholungsprüfungen angerechnet.
(3) Im Falle einer Exmatrikulation sind vor der Exmatrikulation angemeldete Prüfungenabzulegen, sofern die Meldung nicht gemäß Absatz 2 widerrufen worden ist bzw. einbegründeter und vom Prüfungsausschuss anerkannter Rücktritt bzw. anerkanntesVersäumnis erfolgt, ansonsten gelten die Prüfungen als „nicht bestanden“ (Note 5,0).
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat hat bei schriftlichen Prüfungen – mit Ausnahme vonKlausuren unter Aufsicht – an Eides statt zu versichern, dass die Prüfungsleistung vonihr bzw. von ihm ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist.
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(5) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Ergebnis einer Prüfungsleistung oderStudienleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zubeeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung oder Studienleistung als mit „nichtausreichend" (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der bzw. dem jeweiligenPrüfenden oder von der für die Aufsichtsführung zuständigen Person getroffen undaktenkundig gemacht. Die Verhängung einer Geldbuße bis zu 50.000 € ist möglich. EineKandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfungstört, kann von der bzw. dem jeweiligen Prüfenden oder der aufsichtführenden Personin der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistungausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit„nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zumachen. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegendenTäuschungsversuches kann die Kandidatin bzw. der Kandidat nach zuvor erfolgterAnhörung von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausgeschlossen undexmatrikuliert werden.
(6) Die softwaregestützte Prüfung von schriftlichen Prüfungsleistungen einschließlichBachelor- und Masterarbeit erfolgt regelhaft bei Vorliegen eines Verdachts auf einPlagiat. Zu diesem Zweck sind Bachelorarbeit gemäß § 19 Abs. 1 in prüfbarerelektronischer Form einzureichen. Weitere schriftliche Prüfungsarbeiten (Essays,Hausarbeiten etc.) sind auf Verlangen des Prüfers bzw. der Prüferin ebenfalls inprüfbarer elektronischer Form einzureichen.
(7) Die softwaregestützte Prüfung erfolgt durch den Prüfer bzw. die Prüferin. DiePlagiatsfeststellung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Eine Information derStudierenden über die softwaregestützte Prüfung der schriftlichen Arbeit bei Verdachtauf Plagiat erfolgt nur dann, wenn ein Plagiat festgestellt wird.
(8) Eine Plagiatsprüfung von schriftlichen Studienleistungen (Essay, Hausarbeiten etc.)erfolgt gemäß der Absätze 6-7.
(9) Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverzüglichschriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 14 Anrechnung und Anerkennung von Studienzeiten,Studienleistungen und Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester
(1) Prüfungsleistungen, die im Bachelorstudiengang [Studiengang] oder vergleichbarenBachelorstudiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkanntenHochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, inStudiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulenoder in einem anderen Studiengang derselben Hochschule erbracht worden sind,werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen keinwesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden; eine Prüfungder Gleichwertigkeit findet nicht statt. Die Anerkennung im Sinne dient der Fortsetzungdes Studiums und dem Ablegen von Prüfungen.
(2) Wesentliche Unterschiede bestehen insbesondere dann, wenn die erworbenenKompetenzen den Anforderungen des Bachelorstudiengangs [Studiengang] nichtentsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtungund Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Anerkennung oder Anrechnung vonStudienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb desGeltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, sind die von derKultusministerkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen imRahmen der Hochschulpartnerschaft zu beachten. Soweit Vereinbarungen undAbkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten überGleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierendeausländischer Staaten abweichend von Absatz 1 begünstigen, gehen die Regelungen
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der Äquivalenzabkommen vor. Im Übrigen kann bei Zweifeln das International Officesowie die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.
(3) Auf Antrag können sonstige, außerhochschulisch erworbene Kenntnisse undQualifikationen anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen denPrüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind.
(4) Zuständig für Anrechnungen oder Anerkennung nach den Absätzen 1 bis 3 ist derPrüfungsausschuss. Vor der Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen, ist inder Regel eine Fachvertreterin bzw. ein Fachvertreter zu hören. Die bzw. derStudierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. NachVorlage der vollständigen Unterlagen ergeht ein Bescheid, der mit einerRechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist, in der Regel innerhalb von 6 Wochen. Wird dieauf Grund eines Antrags im Sinne von Absatz 1 begehrte Anerkennung versagt, kanndie antragstellende Person unbeschadet der verfahrens- oder prozessrechtlichen Fristeneine Überprüfung der Entscheidung durch das Rektorat beantragten.
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit dieNotensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung derGesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird derVermerk ”bestanden” aufgenommen. Diese Anrechnung wird im Zeugnis und im DiplomaSupplement gekennzeichnet.
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 besteht ein Rechtsanspruchauf Anrechnung bzw. Anerkennung.
(7) Auf der Grundlage eines Antrags gemäß Absatz 1 und auf zusätzlichen Antrag der oderdes Studierenden ist eine Einstufung in das Fachsemester vorzunehmen, dessen Zahlsich aus dem Umfang der durch die Anerkennung erworbenen LP im Verhältnis zu demim Studiengang [Studiengang] erwerbbaren 180 LP ergibt. Ist die ersteNachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansonsten wirdaufgerundet.

§ 15 Prüfungsausschuss
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenenAufgaben bildet die Fakultät für Informatik einen Prüfungsausschuss. DerPrüfungsausschuss besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden, deren bzw. dessen beidenStellvertretungen und sechs weiteren stimmberechtigten Mitgliedern. Die bzw. derVorsitzende, die Stellvertretungen und zwei weitere Mitglieder werden aus der Gruppeder Professorinnen und Professoren der Fakultät für Informatik, ein Mitglied wird aus derGruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und drei Mitgliederwerden aus der Gruppe der Studierenden gewählt. Für die Mitglieder desPrüfungsausschusses werden Vertreterinnen bzw. Vertreter gewählt. Die Amtszeit derMitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren und aus der Gruppe derwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die Amtszeit derstudentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.
(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und desVerwaltungsprozessrechts.
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnungeingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Erist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen inPrüfungsverfahren getroffene Entscheidungen und die Einhaltung von Fristen. Darüberhinaus hat der Prüfungsausschuss regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, der Fakultätüber die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten sowie auf Anfrage über dieVerteilung der Modul- und Gesamtnoten zu berichten. Dieser Bericht ist in geeigneterForm zu veröffentlichen. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und des



12

Studienverlaufsplanes und legt die Verteilung der Noten und der Gesamtnoten offen.Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf dieVorsitzende bzw. den Vorsitzenden und deren Stellvertretungen übertragen. Dies giltnicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an die Fakultät.
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzendenoder deren bzw. dessen Stellvertretungen zwei weitere stimmberechtigte Professorinnenbzw. Professoren oder deren Vertretung und mindestens zwei weitere stimmberechtigteMitglieder oder deren Vertreterinnen bzw. Vertreter anwesend sind. Er beschließt miteinfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. desVorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei derAnrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, der Festlegung vonPrüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüferinnen und Prüfern sowie Beisitzerinnenund Beisitzern nicht mit.
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungenbeizuwohnen.
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder desPrüfungsausschusses und die Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen derAmtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch dieVorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zuverpflichten.
(7) Der Prüfungsausschuss kann sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben derVerwaltungshilfe des Prüfungsamtes bedienen.
(8) Der Prüfungsausschuss kann mit der Prüfungsverwaltung oder mit dem Studiengangbefasste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft oder zu einzelnen Sitzungenhinzuziehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in diesem Fall Rederecht, aberkein Stimmrecht.

§ 16 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden. Er kann dieBestellung der bzw. Dem Vorsitzenden übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer undzur Beisitzerin oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die dem jeweiligenPrüfungsgegenstand entsprechende fachwissenschaftliche Qualifikation erworben hat.
(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht,eine selbstständige Lehrtätigkeit ausgeübt haben, sofern nicht zwingende Gründe eineAbweichung erfordern.
(3) In der Regel wird eine Modulprüfung von der Prüferin bzw. dem Prüfer abgenommen,der bzw. die in dem Modul bzw. einer der zugehörigen Veranstaltungen gelehrt hat. DieKandidatin oder der Kandidat kann für Prüfungen, bei denen mehrere Prüferinnen undPrüfer in Betracht kommen, bzw. die Bachelorarbeit die Prüferin oder den Prüfervorschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatin bzw. des Kandidaten soll nachMöglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinenAnspruch.
(4) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die Namen derPrüferinnen und Prüfer den Kandidatinnen oder Kandidaten rechtzeitig, mindestenszwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben werden. EineBekanntmachung durch Aushang ist ausreichend. Hierbei sind die Grundsätze zumDatenschutz zu beachten.
(5) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.
(6) Für die Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerinnen bzw. Beisitzer gilt § 15 Absatz 6
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Sätze 2 und 3 entsprechend.
II. Bachelorprüfung und Abschlussarbeit

§ 17 Art und Umfang der Bachelorprüfung
Die Bachelorprüfung besteht aus:- erfolgreich absolvierten Modulen gemäß Studienplan und- der Bachelorarbeit inklusive eines Kolloquiumsvortrags.Eine gesonderte Abschlussprüfung findet nicht statt.

§ 18 Zulassung zur Abschlussarbeit
(1) Zur Abschlussarbeit kann zugelassen werden, wer- an der RUB für den Bachelorstudiengang [Studiengang] eingeschrieben ist oderals Zweithörer bzw. Zweithörerin zugelassen ist,- sich zur Bachelorarbeit angemeldet hat,- sich in keinem gleichartigen Prüfungsverfahren an einer anderen Hochschulebefindet und keine gleichartige Prüfung endgültig bestanden oder nicht bestandenhat,- erfolgreich abgeschlossenen Module im Umfang von mindestens 135 LPnachweisen kann und- alle Pflichtmodule bis einschließlich des 4. Semesters erfolgreich bestanden hat.
(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich mit den erforderlichen Nachweisen gemäßAbsatz 1 beim Prüfungsamt einzureichen.
(3) Sind die Voraussetzungen in Absatz 1 und 2 nicht erfüllt, erfolgt keine Zulassung zurAbschlussarbeit.

§ 19 Abschlussarbeit
(1) Das Modul Abschlussarbeit hat einen Umfang von 15 LP und besteht aus derBachelorarbeit und aus dem Kolloquium.
(2) Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche Prüfungsarbeit im Umfang von 12 LP. Sie sollzeigen, dass der Kandidat bzw. die Kandidatin in der Lage ist, innerhalb einervorgegebenen Frist eine anspruchsvolle Fragestellung unter Anwendung der imBachelorstudium erworbenen Kenntnisse und Methoden selbstständig zu bearbeiten.
(3) Die Bachelorarbeit kann von jeder prüfungsberechtigten Person im Studiengang[Studiengang] ausgegeben und betreut werden. Die Betreuung durch eine/n nicht demStudiengang angehörende/n Prüfenden ist zulässig; dies bedarf der Zustimmung derbzw. des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder deren bzw. dessenStellvertreters bzw. Stellvertreterin.
(4) Das Thema der Bachelorarbeit ist vor Beginn der Bearbeitungszeit schriftlich beimPrüfungsausschuss anzumelden. Das genaue Thema wird von der Betreuerin bzw. demBetreuer der Bachelorarbeit bestimmt. Die Ausgabe der Aufgabenstellung erfolgt überden Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt derAusgabe ist aktenkundig zu machen. Der bzw. die Studierende hat ein Vorschlagsrechtfür die Aufgabenstellung und für die Betreuung der Bachelorarbeit. Das Vorschlagsrechtbegründet keinen Anspruch.
(5) Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass dieKandidatin oder der Kandidat rechtzeitig ein Thema für eine Bachelorarbeit erhält.
(6) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 3 Monate nach Ausgabe des
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Themas. Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind so zu begrenzen, dassdie Frist zur Erstellung der Bachelorarbeit und der Umfang von 12 LP eingehaltenwerden kann. Eine Bearbeitung in Teilzeit ist auf Antrag an den Prüfungsausschussmöglich, wenn eine Nebentätigkeit im Umfang von mindestens 15 Wochenstundennachgewiesen wird.
(7) Die Aufgabenstellung kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 14 Tage derBearbeitungszeit zurückgegeben werden. Im Falle der Wiederholung der Bachelorarbeitist die Rückgabe des Themas nur dann zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidatbeim ersten Versuch von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Im Einzelfallkann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag des Kandidaten bzw. derKandidatin die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um eine Nachfrist von i.d.R. bis zu 4Wochen verlängern. Im Falle von Krankheit kann die Frist zur Abgabe um maximal 4Wochen verlängert werden. Dazu ist die Vorlage eines ärztlichen Attests, inZweifelsfällen ein Attest eines Vertrauensarztes erforderlich. Die Verlängerungentspricht der Krankheitszeit. Überschreitet die Krankheitsdauer 4 Wochen, wird derKandidatin oder dem Kandidaten ein neues Thema gestellt. Über Ausnahmenentscheidet der Prüfungsausschuss.
(8) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.
(9) Das Kolloquium zur Bachelorarbeit stellt eine 30 bis 45-minütige Disputation dar, die voneinem Kurzvortrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten, in dem die Ergebnisse derBachelorarbeit zusammenfassend dargestellt werden, eingeleitet wird. Die Kandidatinbzw. der Kandidat beantwortet Fragen zu ihrer bzw. zu seiner Bachelorarbeit sowiedarüber hinaus vertiefende Themen- oder Fragenstellungen. Das Kolloquium ist Teil derBachelorarbeit. Der Termin des Kolloquiums wird in Absprache mit den beidenPrüferinnen bzw. Prüfern festgelegt. Er soll spätestens 14 Tage nach dem Abgabeterminder Bachelorarbeit liegen.
(10) Die Note des Moduls Abschlussarbeit wird als mit den Leistungspunkten gewichtetesarithmetisches Mittel der Noten der Bachelorarbeit und des Kolloquiums berechnet.Dabei müssen die Bewertungen der beiden Einzelleistungen mindestens„ausreichend“ (4,0) sein.
(11) In der Regel sind Bachelorarbeiten Einzelleistungen. Lässt es eine Aufgabenstellungzu, dass neben einem/einer Studierenden der [Studiengang] noch eine Studierende/einStudierender einer anderen Fachdisziplin an der Arbeit in sinnvoller Ergänzungmitarbeiten kann, so können auf Antrag solche Abschlussarbeiten auch von zweiStudierenden angefertigt werden.

§ 20 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit
(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in prüfbarer elektronischer Formabzuliefern. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Abgabe derBachelorarbeit hat der Kandidat bzw. die Kandidatin schriftlich zu versichern, dass erbzw. sie seine bzw. ihre Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als dieangegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Wirddie Bachelorarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0)bewertet. Das Kolloquium entfällt in diesem Fall.
(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern unabhängig voneinander zubewerten. Eine der prüfenden Personen ist die für die Themenstellung und dieBetreuung der Bachelorarbeit verantwortliche Person. Die zweite prüfungsberechtigtePerson wird von dem bzw. der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. DieKandidatin bzw. der Kandidat hat für die zweite prüfende Person ein Vorschlagsrecht.Jede prüfende Person begutachtet und bewertet die Bachelorarbeit. Die Bewertung derBachelorarbeit ist von beiden Prüfern schriftlich zu begründen. Die Gesamtbewertung
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der Bachelorarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet.Bei einer Differenz von mindestens 2,0 oder lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“,die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird vom Prüfungsausschuss eine dritteprüfende Person aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten bestimmt. In diesem Fall istdie Note der Bachelorarbeit das arithmetische Mittel der drei Noten der prüfendenPersonen. Die Note der Bachelorarbeit kann jedoch nur dann „ausreichend“ (4,0) oderbesser lauten, wenn mindestens zwei der vorgeschlagenen Noten „ausreichend“ (4,0)oder besser sind.
(3) Das Kolloquium wird von den beiden Prüfenden der Abschlussarbeit bewertet. Die Notewird als arithmetisches Mittel der Noten der beiden Prüfenden berechnet.
(4) Die Dauer des Bewertungsverfahrens der Abschlussarbeit soll in der Regel 4 Wochennicht überschreiten.

§ 21 Wiederholung der Bachelorarbeit und des Kolloquiums
(1) Die Bachelorarbeit kann bei nicht ausreichender Leistung einmal wiederholt werden.Dabei ist ein neues Thema zu stellen.
(2) Ist die Bachelorarbeit bestanden, kann das Kolloquium bei nicht ausreichender Leistungeinmal wiederholt werden.
(3) Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Fehlversuche an anderen Hochschulensind anzurechnen.
(4) Das Modul Abschlussarbeit ist endgültig nicht bestanden, wenn entweder dieBachelorarbeit oder das Kolloquium im zweiten Versuch mit „nicht ausreichend“ (5,0)bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ bewertet gilt.

§ 22 Bestehen der Bachelorprüfung
(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen Module erfolgreichabsolviert sind, die Bachelorarbeit einschließlich des Kolloquiumsvortrags mitmindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden ist und 180 LP erreicht wurden.
(2) Mit bestandener Bachelorprüfung ist das Bachelorstudium abgeschlossen.
(3) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich als mit LP gewichtetes arithmetischesMittel aller benoteten Modulprüfungen einschließlich der Abschlussarbeit.
(4) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn Module endgültig nichtbestanden sind oder wenn die Bachelorarbeit im zweiten Versuch mit „nichtausreichend“ (5,0) bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ bewertet gilt. Überdie nicht bestandene Bachelorprüfung wird ein Bescheid erteilt, der mit einerRechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.

III. Schlussbestimmungen
§ 23 Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement und Bescheinigungen

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält die Absolventin oder der Absolvent,unverzüglich, spätestens innerhalb von 4 Wochen ein Zeugnis in deutscher sowie eineAusfertigung in englischer Sprache. In das Zeugnis werden aufgenommen:
- die Gesamtnote der Bachelorprüfung mit der Durchschnittsbewertung sowie derNotenbezeichnung,
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- das Thema der Bachelorarbeit, deren Bewertung sowie die Notenbezeichnung,
- die Bezeichnungen und der Umfang der einzelnen Module, die Bewertung derModule sowie die Notenbezeichnung.

Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbrachtworden ist. Im Falle der Abschlussarbeit ist dies das Datum des Kolloquiums. DasZeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder dessenStellvertretung zu unterzeichnen.
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelorprüfung erhält die Absolventin oder derAbsolvent die Bachelor-Urkunde in deutscher sowie eine Ausfertigung in englischerSprache mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Bachelor-Grades beurkundet. Die Bachelor-Urkunde wird vom Studiendekan bzw. derStudiendekanin des Studienganges [Studiengang] unterzeichnet und mit dem Siegeldes Prüfungsausschusses der Angewandten Informatik versehen.
(3) Mit dem Zeugnis wird der Absolventin bzw. dem Absolventen außerdem ein in englischerSprache abgefasstes Diploma Supplement einschließlich eines Transcript of Recordsausgehändigt. Das Diploma Supplement informiert über das individuelle fachliche Profildes absolvierten Studienganges. Das Diploma-Supplement weist auch eine ECTS-Notefür die Abschlussnote aus.
(4) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten aufAntrag ein Dokument über die insgesamt erzielten Studien- und Prüfungsleistungen(Transcript of Records).

§ 24 Ungültigkeit der Bachelor- Prüfung, Aberkennung des akademischen Grades
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird dieseTatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann derPrüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei derenErbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigenund die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dassdie Kandidatin bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erstnach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch dasBestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassungvorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung desVerwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über dieRechtsfolgen.
(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zugeben.
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zuerteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nur innerhalb von fünfJahren seit dem Zeitpunkt der Gradverleihung zulässig. Der Zeitraum zwischenEinleitung und Beendigung eines Verwaltungsverfahrens zur Prüfung der Rücknahmeder Gradverleihung wird in die Fünfjahresfrist nach Satz 2 nicht eingerechnet
(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der akademische Graddurch das Institut für Neuroinformatik abzuerkennen und die Urkunde einzuziehen.

§ 25 Einsicht in die Prüfungsakten
(1) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist bis zu einem Jahre nach Abschluss desPrüfungsverfahrens auf Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen zu gewähren. Fristen



17

im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens bleiben hiervon unberührt.
(2) Der Antrag ist bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Dieoder der Vorsitzende bestimmt im Einvernehmen mit der oder dem Geprüften Ort undZeit der Einsichtnahme.

§ 26 Übergangsbestimmungen
(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab demWintersemester 22/23 erstmalig für den Studiengang [Studiengang] an der RUBeingeschrieben haben.
(2) Für Studierende, die sich vor dem Wintersemester 22/23 in den Studiengang[Studiengang] eingeschrieben haben, findet auf Antrag diese PrüfungsordnungAnwendung. Der Antrag auf Anwendung ist unwiderruflich.
(3) Zum Ende des Sommersemesters 2024 kann letztmalig eine Bachelorprüfung nach derPrüfungsordnung für den Bachelorstudiengang [Studiengang] vom TODO.TODO.2020,Amtliche Bekanntmachungen der Ruhr-Universität Bochum Nr. TODO abgelegt werden.Ab Wintersemester 2024/25 können Prüfungsleistungen nur noch nach der vorliegendenPrüfungsordnung abgelegt werden.

§ 27 Inkrafttreten und Veröffentlichung
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den AmtlichenBekanntmachungen der RUB in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Informatik vomTODO.TODO.2022.
Bochum, den TODO.TODO.2022

Der Rektorder Ruhr-Universität Bochum

Universitätsprofessor Dr. Martin Paul


